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§ 89 NO JagdG Jagernotweg

NO JagdG - NO Jagdgesetz 1974

@ Bericksichtigter Stand der Gesetzgebung: 04.02.2026

Wenn der JagdausUbungsberechtigte und die von ihm in seinem Jagdgebiet verwendeten oder zugelassenen Personen
ein Jagdgebiet nicht auf einem o6ffentlichen oder zum allgemeinen Gebrauch bestimmten Weg oder nur auf einem
unverhaltnismalig langen oder beschwerlichen Umweg erreichen kdnnen, hat die Bezirksverwaltungsbehoérde -
mangels eines Ubereinkommens der beteiligten Jagdausiibungsberechtigten - einen Weg (Jdgernotweg) zu bestimmen,
auf welchem diesen Personen das Durchqueren fremden Jagdgebietes gestattet ist. Bei Benlitzung des Jagernotweges
durfen SchuBwaffen nur ungeladen, Hunde nur an der Leine mitgefuihrt werden. Der Eigentimer des Grundstuckes,
Uber das der Jagernotweg fuhrt, kann eine angemessene Anerkennungsgebuhr beanspruchen, die im Streitfalle von
der Bezirksverwaltungsbehorde festgesetzt wird.

In Kraft seit 01.01.2015 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///
file:///

	§ 89 NÖ JagdG Jägernotweg
	NÖ JagdG - NÖ Jagdgesetz 1974


